
Rüstungsexportkontrolle

Der Goltkrieg hat mıt erschreckender Deutlichkeit geze1gt, welch verheerende
Folgen KRuüustungsexporte haben können. Besonders 1NSs Kreuzfeuer internatıona-
ler Kritik geriet dıe Bundesrepublık, da deutsche Unternehmen VOT allem Ru-
stungstechr]ologie den Irak geliefert hatten. Al 1€eSs hat einem breıiten polı-
tischen Konsens ber die Notwendigkeıt weitgehender Einschränkungen VO

Kustungsexporten VOT allem in die Entwicklungsländer geführt.
Nıemand wırd dieser Forderung grundsätzlıch wıdersprechen. och viele der

diskutierten Ma{fistäbe für Waffenexporte erweısen sıch be1 SCHNAUCICH) Zusehen
als wıdersprüchlich und fragwürdıg. Dies oılt ZU Beispiel tür die Forderung e1-
11C5S5 vollständigen Rüstungsexportverbots b7zw wen1gstens eıner Beschränkung
auf Nato-Länder, W1€ CS VOT allem die Friedensbewegung verlangt. Beide NOT=
schläge haben sıcher den Vorzug, da{ß S1€e eindeutig un: darum leicht anwendbar
sind, auch WECNN s$1e Umwegexporte ber ausländische Tochterftirmen der Ko-

operationsvertrage nıcht erfassen. Dennoch sınd S1e A4US Teı Gründen problema-
tisch. Erstens verhindern S1e 1U den Export, nıcht aber die Produktion VO

Waffen, W 4S ZA07 Folge haben dürfte, da{fß manche betroffenen Länder e1ge-
Rüstungsindustrıen auftbauen. Zum 7zweıten 1St schwer einzusehen, aru

Waffenexporte in Nato-Länder (z Norwegen) moralısch unbedenklicher se1ın
sollen als in Nicht-Nato-Länder (Z.D5 Schweden), 7zumal WE INa  a das
Nato-Land Tüurkei denkt, das für schwere Menschenrechtsverletzungen verant-

wortlich iSt. Schliefßlich verbirgt sıch hınter der undıtferenzıierten Forderung des
Waffenexportverbots in Entwicklungsländer die politische WI1E€E kulturelle Anma-
Sung der reichen Länder, Waften in ıhren Hiänden seılen ethisch zumiındest wen1-
CI bedenklich. Diese einseıt1ge Sıcht iStT für die Länder der Dritten Welt völlıg
unannehmbar.

Wl 83803  e ylaubwürdig unverantwortliche un! zuügellose Waffenexporte
vorgehen, MUu INa  w Ursachen un: Zusammenhänge dieses Problemkreises üch-
tern analysıeren un: politisch-ethisch reflektieren, möglıchst wirksame Krı-
teriıen finden. Dabei 1STt VO der grundlegenden rage auszugehen, ob un: 1N-
WwI1eweIlt sıch Produktion un Eınsatz VO Waften überhaupt legıtiımıeren lassen.
Die traditionelle un: schwer wiıderlegbare Antwort lautet: Jedes Land hat eın
Recht auf Selbstverteidigung un: braucht daher Z Schutz seiner inneren W1€
iußeren Sıcherheit Polize1i un Miılıtär, die ıhre Aufgaben nıcht ohne Waffen —

füllen können. Dieses Argument wırd auch nıcht dadurch hınfallıg, da{ß sıch die-
Waffen (wıe viele andere Dınge) mıßbrauchen lassen (zum Beispiel durch dıe

einstige Mılıtärjunta im Nato-Land Griechenland).
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Wer dieser Begründung nıcht tolgen kann, mu{( für Gewalttreiheit als eın ab-
solutes Prinzıp eintreten, dem 1im Konfliktfall alle anderen Werte unterzuordnen
sınd Dies impliziert dıe Aufgabe des Rechts auf Selbstverteidigung un die Be-
reitschaft, sıch schutzlos jenen auszulıefern, die derartıge moraliısche Hemmun-

SCH nıcht teilen. ıiıne realistischere ethische Alternatıve ware eine „vorrangıge
Optıon tür Gewaltfreiheit“ 1mM Rahmen einer Güterabwägung, die auch andere
Werte W1€ ZU Beispiel Gerechtigkeıit, Freiheit und das Recht auf Selbstverte1idi-
gun  U berücksichtigt. Will INa  - eıne unglaubwürdıge Doppelmoral vermeıden,
wiırd 13858  - auch den Entwicklungsländern einräumen mussen, dıe für ıhre Sıcher-
eıt notwendıgen Waften besitzen. Sollen S1e diese nıcht selbst weiıt höhe-
1CII1 Kosten herstellen, mussen S1e S$1€ importieren, das heißt eın generelles der
NUr auf die Dritte Welt begrenztes Waffenexportverbot 1St unhaltbar.

In dıiıesem Zusammenhang 1St einmal mehr berücksichtigen, da{ß diıe reichen
Länder tfaktısch ıne weltweite Vorbildfunktion ausüben, ob 1€eS$ 1U wun-
schenswert 1St der nıcht. Die Entwicklungsländer beanspruchen begreitlicher-
welse gleiche Rechte un: Chancen und Orlıentleren sıch den Industrieländern

auch 1m sicherheıitspolıitischen Bereich. Darum 1st befürchten, da{ß der
durchschlagende Erfolg der 1amerıkanıschen Rüstungstechnologıe 1m Golfkrieg
dank se1ınes Demonstrationsettekts viele Entwicklungsländer veranlassen wird,
sıch ıhrerseıts möglıchst moderne Waften bemühen. Umgekehrt oilt aber
auch Je mehr dıe reichen Industrieländer selhbst abrüsten, ındem S1e ıhre milıtärı-
schen in z ıvıle Produktionskapazıtäten umwandeln (Konversıion) und gewaltfreie
Lösungen (auch 1n nıchtmilitärischen Konftlıkten) praktizıeren, desto wıirksamer
und glaubwürdiger können S1€e Z Begrenzung des internationalen Waftenhan-
dels beitragen.

Diese Überlegungen sınd ın konkrete polıitische Ma{ißnahmen uUumzZzZuseLzZCN,
dıe Produktion, den Export un: VOT allem den Mißbrauch VO Waffen generell

begrenzen. Folgende Krıterien könnten dabe1 die Rıchtung welsen: Lieferung
ausschließlich detensıver Waffen; Verbot VO Waftfenexporten ın Länder, die 1N-
ternationale Abkommen W1€ ZU Beispiel den Atomwaffensperrvertrag nıcht
tifızieren un: einhalten; Verbot jeglicher Waffenausfuhren (mıt harten Sanktio-
nen) AUS reiın wiırtschaftlichen Gründen: striktes Verbot des Exports VO Waffen
un Rüstungstechnologie (einschließlich „Dual-use“-Gütern) Regıme, die
Angriffskriege ührten der Waften menschenrechtswidrig die eigene Be-
völkerung einsetzten bzw begründeten Anlaf dieser Befürchtung geben; PO-
lıtiısche Kontrolle aller Rüstungslieferungen durch die Parlamente, W as orößt-
möglıche Transparenz einschlıiefst; Förderung kollektiver regionaler Sıcherheits-
SYSLIEMC ach dem Vorbild der SZE in Europa. Waren bei den Rüstungsexpor-
ten iın den Irak diese Krıiterien eingehalten worden, ware der Golfkrieg vermut-

ıch vermeıden SCWESCH. Johannes Mäüller S%
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